
26 .
der LandtAantzley / außzufertigcn scyndt / gcschweigcnt der grossen
Konfusionen , so bcy denen krockocollcn entstehen mücstcn; Da-
hero dann dem Landtschreibcr/wie sonsten bey Gericht/also auch in
diser Lriminal Iurix6i6tion allen 8cilionen bkyzuwohnen/ausser
vnd inner Gericht / in den icnigen Sachen / so zu bcfürdcrung der
Lriminalicn gcraichen / die gehörige Notturssten anzustellen / vnd
außfcrtigen zulassen / auch in täglicher crledigung dem Herrn Landt-
Marschallen aines vnd anders vorzrrtragen/ obgclegen.

XVI.
Von dem Arth Md Ueit dess ^ e-

nchtö / yndbubllcarion derVrthes.
V besitzung deßAdelichenLrimilm! Gerichts'/
isterwöhlt die Ritterstubcu imLandthauß / welches dann so
wol der Personen Stand / als auch der kclpcA dcß kri-

vilcsij erfordert / vnd zwar iedesmal am Vormittag / ausser daß
die Lxgmina ( wo kein luramcnr erfordert wirdt ) auch am Nach¬
mittag bchchchm/ämmrr-

Wegen der Drthl aber / ist vcrmög ?ro cliocolls > den 19 . ^ u-
suki , Lnno 16Z9 . geschlossen/daßselbige mit gleichen Leremo-
nie» , wie sonsten die Abschidt in denenN : Oe : LandtsRcchtcn sol¬
len puolicieec werden / welcher Schluß erst den ZO . April 1655.
jnhaltkrolkocollx , fof 44i . widcrumb rrncwert/vnd also würck-
lich pr2<5ficierr worden.

XVII.
ondem siAernHlait/ oder

8a1vo (üonc ^uÄu.

licht genueg ain 8a!vum don6uÄum
Hochlöblichen N : Oc : Regierung zuhaben / sou-
muß auch solcher durch ainenBefelch deru Landt-

Mar-
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